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Überreglementierung und Reformstau

Die Regierungstätigkeit von Fürst Alois II. (geboren 1796, 
Regierungsantritt 1836, gestorben 1858) war zumindest 
im ersten Jahrzehnt von einem starken Reformwillen ge-
prägt. Zu erwähnen sind etwa die Umbauten des Palais 
an der Bankgasse in Wien und des Schlosses Eisgrub, wo-
für er enorme Geldbeträge ausgegeben hat. Zu den (für 
die Geschichte des Hauses) bedeutenden Reformen ge-
hörte auch der Erlass eines neuen Hausgesetzes im Jahre 
1842. Politisch war er konservativ und richtete seine Po-
litik streng nach Österreich aus, auch wenn er persönlich 
durchaus eine gewisse Offenheit für liberale Reformen 
gehabt hätte. Die Liste der wichtigsten neuen Gesetze und 
Erlasse, die im ersten Jahrzehnt nach seinem Regierungs-
antritt im Fürstentum Liechtenstein in Kraft getreten sind, 
macht die Spannweite seiner Reformen deutlich:18

–  Vertrag zwischen Hohenzollern-Hechingen, Hohen-
zollern-Sigmaringen und Liechtenstein über die Ver-
einigung der Bundeskontingente zu einem gemein-
schaftlichen Bataillon von 1836

–   Verordnung betreffend die Ungültigkeit von Ehen 
ohne staatlichen Ehekonsens vom 15. Juli 1841

– Gemeindegesetz vom 1. August 1842
– Familienvertrag vom 1. August 1842 (Hausgesetz)19

– Waldordnung vom 1. August 1842
–  Verordnung betreffend die Ertheilung von Vereheli-

chungs-Lizenzen vom 12. November 1842
–  Gesetz betreffend Erwerb der Staatsbürgerschaft vom 

15. Januar 1843 (Bürgerpatent)
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